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 Veröffentlicht am 01.02.2008

Norm

ABGB §1319a

Rechtssatz

Im Anwendungsbereich des § 1319a ABGB bleibt für die Annahme allgemeiner Verkehrssicherungspflichten kein Raum.

Zu einem Weg gehören auch die zur Abgrenzung angebrachten Metallsteher mit Ketten.

Die Belassung einer 5 mm vorstehenden Spirale begründet eine Sorgfaltswidrigkeit, aber kein grobes Verschulden.
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